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Vorwort 
 
Schulen brauchen Gestaltungsspielräume. Nur dann können der Unter-
richt und die Erziehungsangebote den jeweiligen Voraussetzungen der 
Schülerinnen und Schüler gerecht werden. Im Mittelpunkt der Erneuerung 
der Schulen steht daher die eigenverantwortliche Schule. Sie legt selbst 
die Ziele der innerschulischen Qualitätsentwicklung fest und entscheidet, 
wie die grundlegenden Vorgaben des Schulgesetzes erfüllt und umgesetzt 
werden. 
 
Dennoch bleibt auch die eigenverantwortliche Schule in staatlicher Ver-
antwortung. Notwendig sind allgemein verbindliche Orientierungen über 
die erwarteten Lernergebnisse und regelmäßige Überprüfungen, inwieweit 
diese erreicht werden. 
 
In Nordrhein-Westfalen wurde deshalb in den letzten Jahren ein umfas-
sendes System der Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung aufge-
baut. Ein wichtiges Element dieses Systems sind an länderübergreifenden 
Bildungsstandards orientierte Kernlehrpläne. Sie stehen in einem engen 
Zusammenhang mit den zentralen Abschlussprüfungen, den Lernstands-
erhebungen und der Qualitätsanalyse. 
 
Kernlehrpläne wurden erstmalig 2004 in Nordrhein-Westfalen als neue 
Form kompetenzorientierter Unterrichtsvorgaben eingeführt. Sie wurden 
zunächst für die Schulformen der Sekundarstufe I in den Fächern 
Deutsch, Mathematik und erste Fremdsprache entwickelt. Die Kernlehr-
pläne für die gesellschaftswissenschaftlichen Fächer greifen die kompe-
tenzorientierte Konzeption auf und übertragen sie auf die spezifischen An-
forderungen des eigenen Lernbereichs. Zugleich tragen sie der Schulzeit-
verkürzung am Gymnasium Rechnung. 
 
Zukünftig wird in den Gymnasien das Abitur nunmehr statt nach neun 
nach acht Jahren erreicht. Diese Verkürzung der Schulzeit ist ein wichtiger 
Schritt, um die Chancen unserer Schülerinnen und Schüler im nationalen 
und internationalen Vergleich zu sichern. Ein verantwortlicher Umgang mit 
der Lern- und Lebenszeit junger Menschen erfordert eine Anpassung der 
schulischen Ausbildungszeiten an die entsprechenden Regelungen in den 
meisten europäischen Staaten.  
 
Im Hinblick auf den verkürzten Bildungsgang ist eine Konzentration und 
Straffung der Kompetenzvorgaben und obligatorischen Unterrichtsinhalte 
notwendig. Dies hat zur Folge, dass einige inhaltliche Aspekte der zurzeit 
in der Schule vorhandenen Lehrbücher im Unterricht nicht thematisiert 
werden. Im Zentrum des Unterrichts stehen die schulinternen Curricula, 
die sich an den kompetenzorientierten Kernlehrplänen orientieren. 



 

 
Die vorliegenden Kernlehrpläne stellen damit eine tragfähige und innovati-
ve Grundlage dar, um die Qualität des gymnasialen Bildungsgangs auch 
in Zukunft sichern und weiter entwickeln zu können.  
 
Ich wünsche allen Schulen eine ertragreiche Umsetzung. 
 
Allen, die an der Erarbeitung der Kernlehrpläne mitgearbeitet haben, dan-
ke ich für ihre engagierten Beiträge. 
 

 
 
Barbara Sommer 
Ministerin für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen 



 

 

  

Sekundarstufe I - Gymnasium 
Richtlinien und Lehrpläne 

 
RdErl. d. Ministeriums  

für Schule und Weiterbildung  
v. 2.8.2007 - 525 - 6.03.15.03 - 57936 

 
Für die Sekundarstufe I der Gymnasien werden hiermit Kern-
lehrpläne für die Fächer Erdkunde, Geschichte und Poli-
tik/Wirtschaft gemäß § 29 SchulG (BASS 1-1) festgesetzt. 

Sie treten zum 1. August 2007 für alle Klassen des verkürzten 
Bildungsgangs bis zum Abitur in Kraft.  

Für alle Klassen des nicht verkürzten Bildungsgangs bis zum 
Abitur bleiben die bisher gültigen Lehrpläne weiterhin in Kraft.  

Die Richtlinien für das Gymnasium in der Sekundarstufe I gel-
ten unverändert fort.  

Die Veröffentlichung der Kernlehrpläne erfolgt in der Schriften-
reihe "Schule in NRW". 

Heft  3408 (G8) Erdkunde 

 3407 (G8) Geschichte 

 3429 (G8) Politik/Wirtschaft 

Die vom Verlag übersandten Hefte sind in die Schulbibliothek 
einzustellen und dort auch für die Mitwirkungsberechtigten zur 
Einsichtnahme bzw. zur Ausleihe verfügbar zu halten. 

Zum 31. Juli 2010 treten die folgenden Lehrpläne außer Kraft: 

- Gymnasium bis Klasse 10, Fach Erdkunde 
RdErl. v. 8.2.1993 (BASS 15-25 Nr. 8) 

- Gymnasium bis Klasse 10, Fach Geschichte 
RdErl. v. 8.2.1993 (BASS 15-25 Nr. 7) 
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ten Kompetenzen und Inhalte und damit zu einer schulbezogenen 
Schwerpunktsetzung nutzen. 
 
Aufgrund der Neufassung von § 10 Abs. 3 des Schulgesetzes, der die 
Schulzeitverkürzung am Gymnasium über eine Verkürzung der Sekundar-
stufe I realisiert, ist für die Gymnasien eine Anpassung der Lehrpläne er-
forderlich geworden. Die Sekundarstufe I endet an den Gymnasien nun-
mehr am Ende von Klasse 9. Im Zuge der damit verbundenen Lehrplanre-
vision wurden auch für den Bereich der gesellschaftswissenschaftlichen 
Fächer erstmals kompetenzorientierte Unterrichtsvorgaben entwickelt. 
Dabei konnte nicht auf legitimierte Bildungsstandards der Kultusminister-
konferenz Bezug genommen werden; auch auf absehbare Zeit werden 
sich diese weiterhin auf Deutsch, Mathematik, die erste Fremdsprache 
sowie die naturwissenschaftlichen Fächer beschränken. Die Lehrpläne für 
die gesellschaftswissenschaftlichen Fächer greifen jedoch die Formate der 
Kernlehrpläne auf und übertragen ihre kompetenzorientierte Konzeption 
auf die spezifischen Anforderungen des Lernbereichs Gesellschaftslehre. 
Gleichzeitig tragen die Lehrpläne den Ansprüchen und Orientierungen der 
"Rahmenvorgaben für die politische Bildung" und der "Rahmenvorgaben 
für die ökonomische Bildung" hinreichend Rechnung. Mit dieser gemein-
samen Neuausrichtung der Lehrpläne für die Fächer des Lernbereichs 
Gesellschaftslehre ist eine tragfähige Grundlage für ein koordiniertes Zu-
sammenspiel der Fächer Erdkunde, Geschichte und Politik/Wirtschaft ge-
geben. 
 
Durch die Verkürzung der Sekundarstufe I wurde eine Anpassung der 
Stundentafel in der Ausbildungs- und Prüfungsordnung für die Sekundar-
stufe I (APO-SI, Anlage 3) notwendig. Bei der Gestaltung der neuen Lehr-
pläne mussten deshalb zum Teil veränderte Stundenvolumina berücksich-
tigt werden. Die vorliegenden Curricula gehen nunmehr einheitlich von 
mindestens sechs Jahreswochenstunden je Fach in der gesamten Sekun-
darstufe I sowie einer Berücksichtigung aller gesellschaftswissenschaft-
lichen Fächer in der Erprobungsstufe und in Klasse 9 aus. Schulen, die 
hiervon - z.B. über eine gesellschaftswissenschaftliche Schwerpunktset-
zung unter Einbringung zusätzlicher Ergänzungsstunden - abweichen, ha-
ben dafür Sorge zu tragen, dass mindestens die ausgewiesenen Kompe-
tenzen und Inhalte des Lehrplans beherrscht sowie ggf. zusätzliche Fä-
higkeiten und Fertigkeiten erworben werden können. Insgesamt bleibt es 
Aufgabe der Schulen, Fachkonferenzen und Lehrkräfte, geeignete schul- 
und fachinterne, aber auch -übergreifende Absprachen zu treffen, die für 
eine wirksame Nutzung der verfügbaren Ressourcen im Lernbereich un-
abdingbar sind. 
  
Um den veränderten Rahmenbedingungen in angemessener Form Rech-
nung zu tragen, erfolgt  
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Die angeführten Kompetenzbereiche werden in den jeweiligen fachlichen 
Zusammenhängen konkretisiert und bilden die inhaltliche und metho-
dische Basis für die spätere Fortführung des Bildungsganges - sowohl im 
Hinblick auf das wissenschaftspropädeutische Arbeiten in der gymnasia-
len Oberstufe als auch bezüglich der Arbeit in den weiterführenden beruf-
lichen Bildungsgängen. 
 
Das Zusammenwirken der Fächer auf der Basis der Rahmenvorgaben 
für die politische und für die ökonomische Bildung sowie auf der 
Grundlage lernbereichs- und fachgruppenbezogener Absprachen, fächer-
verbindender Unterrichtsvorhaben  sowie schulinterner Lehrplangestaltung 
ermöglicht insgesamt einen multiperspektivischen, vernetzten und vertief-
ten Kompetenzaufbau, der die Integration fachspezifischen Teilwissens in 
übergreifende Sinnzusammenhänge unterstützt. Dabei wird im Rahmen 
bilingualer Angebote im Lernbereich Gesellschaftslehre zusätzlich 
schrittweise auf fachsprachliches und fachmethodisches Arbeiten in der 
Fremdsprache hingeführt, was auf der Grundlage der ausgewiesenen 
sachfachbezogenen Kompetenzerwartungen zur Setzung besonderer in-
haltlicher Bezüge zu den Partnerländern führen kann. 
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2 Der Unterricht im Fach Politik/Wirtschaft in den Jahr-
gangsstufen 5 bis 9 des Gymnasiums  

2.1 Das Fach Politik/Wirtschaft im Lernbereich 

Die besondere Bedeutung des Unterrichts im Fach Politik/Wirtschaft als 
Kernfach der politischen und ökonomischen Bildung besteht in der Befähi-
gung zur Wahrnehmung der verschiedenen Bürgerrollen in einer demokra-
tischen Gemeinschaft. Dieses geschieht unter der Leitperspektive der 
Entwicklung allgemeiner politischer Mündigkeit. Sie ermöglicht vertieftes 
Verstehen wirtschaftlicher Zusammenhänge sowie ökonomisch geprägter 
Lebenssituationen und Handlungsfelder unter der Leitmaxime des mün-
digen Wirtschaftsbürgers. Der Unterricht im Fach Politik/Wirtschaft befä-
higt die Schülerinnen und Schüler, sich in der komplexen gesellschaft-
lichen Wirklichkeit und in einer globalisierten Ökonomie zu orientieren so-
wie politische, gesellschaftliche und wirtschaftliche Fragen und Probleme 
kompetent zu beurteilen. Er bereitet auf die Teilnahme an sozialen, politi-
schen und ökonomischen Prozessen vor und trägt dazu bei, sich in öffent-
lichen Angelegenheiten auf einer demokratischen Grundlage zu engagie-
ren und Mitverantwortung für die Angelegenheiten des Gemeinwesens im 
Sinne einer gerechten, gemeinschaftsbezogenen, nachhaltigen und de-
mokratischen Bürger- bzw. Zivilgesellschaft sowie einer damit kompatiblen 
Wirtschaftsordnung zu übernehmen. Damit leistet das Fach Poli-
tik/Wirtschaft einen unverzichtbaren Beitrag zur Herausbildung, Stabilisie-
rung und Weiterentwicklung einer demokratischen politischen Kultur. Es 
trägt entscheidend zu einem möglichst dauerhaften und belastbaren de-
mokratischen Bewusstsein bei, das sinnstiftend und intentional auf die 
Menschenrechte und die Grundrechte als Referenzwerte ausgerichtet ist. 
Es gewährleistet zudem, die Komplexität der politischen, gesellschaft-
lichen und wirtschaftlichen Realität sowie deren vielschichtige Sachverhal-
te in strukturierender und systematischer Weise zu erfassen. 
 
Der vorliegende Lehrplan Politik/Wirtschaft verfolgt und konkretisiert die in 
der „Rahmenvorgabe für die politische Bildung (RVPB)“ dargelegten Leit-
ideen und Kompetenzansprüche wie auch die im Fach realisierbaren ent-
sprechenden Kategorien ökonomischen Denkens, Ziele und Kompetenz-
ebenen der ökonomischen Bildung im Sinne der "Rahmenvorgabe für die 
ökonomische Bildung (RVÖB)“. 
 
2.2  Aufgaben und Ziele des Faches Politik/Wirtschaft 

Das Fach Politik/Wirtschaft ermöglicht die Aneignung von relevantem 
Deutungs- und Ordnungswissen über die Demokratie mit ihren speziellen 
Erscheinungs- und Funktionsprinzipien sowie die Erschließung individuel-
ler und kollektiver Teilhabemöglichkeiten. Ebenso vermittelt es exempla-
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nehmungsfähigkeit, Empathie, Engagement, Partizipation sowie Mitgestal-
tung und Mitbestimmung in Unterricht und Schulleben sukzessive zu ent-
wickeln.  
 
Obwohl eine allgemeingültige Stufenfolge mit der Zuordnung zu Jahr-
gangsstufen für die Entwicklung kognitiver, sozial-interaktiver und emotio-
naler Strukturen auch angesichts der unterschiedlichen Voraussetzungen 
der Schülerinnen und Schüler nicht eindeutig beschreibbar ist, lassen sich 
gleichwohl Schwerpunkte und Zugänge zu deren systematischer Entwick-
lung verdeutlichen. In diesem Zusammenhang sollen von der Klasse 5 bis 
zur Klasse 9 – ausgehend von dem am Ende der Klasse 4 erreichten Ni-
veau – vor allem die folgenden Bereiche weiter entwickelt werden: 
 
� der Umfang, die Differenziertheit und der Abstraktionsgrad des 

Wissens und dabei vor allem die Entwicklung von Fachbegriffen und 
elementaren Modellen zum Erfassen und nachhaltigen Verstehen von 
Zusammenhängen; 

� der Umfang und die Differenziertheit der kognitiven Operationen 
(methodische Verfahren, Denkvorgänge), wie sie z.B. bei der Be-
schreibung eines Sachverhaltes, dem Vergleich und der Einordnung 
verschiedener Elemente des Wissens und der Bewertung eines Tatbe-
standes oder Problemgehaltes deutlich werden können; 

� die Vernetztheit und der Transfer von Wissen und kognitiven Opera-
tionen mit Konsequenzen für Meinungsbildung, Einstellungen und Mo-
tive eines Menschen; 

� die selbstständige Ausdifferenzierung und kontinuierliche Nutzung 
medialer und methodischer Arbeitsweisen im Hinblick auf neue und 
immer komplexere  fachliche Problem- und Aufgabenstellungen; 

� die Ausweitung des sozial-interaktiven Repertoires an kooperativen, 
kommunikativen und sozial integrierenden Arbeitsformen; 

� der Grad der Reflexion emotionaler Bedingungen bei der Bearbei-
tung und Beurteilung von Sachverhalten (emotionale Betroffenheit), in 
schulischen Lernarrangements (Engagement, Interesse, Bereitschaft 
zur Kooperation) sowie in fachlichen und gesellschaftlichen Kontexten 
(Empathie, Perspektivwechsel); 

� das Verständnis für die Bedeutung der eigenen Urteils- und Hand-
lungsfähigkeit und die damit verbundenen Möglichkeiten zur Mitge-
staltung und Verantwortungsübernahme. 

 

Die Orientierung an einer entsprechend für die Doppeljahrgangsstufe 5/6 
sowie die Klassen 7 bis 9 konkretisierten Lernprogression dient in diesem 
Kontext als Steuerungsvorgabe für den Unterricht in den Fächern des 
Lernbereichs Gesellschaftslehre in der Sekundarstufe I. 
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3.3 Lernprogression im Fach Politik/Wirtschaft 

Die Lernprogression im Fach Politik/Wirtschaft orientiert sich am systema-
tischen Aufbau von Wissen über politische, soziale sowie ökonomische 
Begriffe und Zusammenhänge. Sie beinhaltet die Entwicklung der reflexi-
ven Urteils- und Handlungsfähigkeit, um sich im Weiteren z.B. auch mit 
Normen und Werten auseinandersetzen sowie ein angemessenes Demo-
kratie- und Politikbewusstsein entwickeln zu können. 
 
Der Unterricht im Fach Politik/Wirtschaft sollte unter Berücksichtigung der 
Rahmenvorgaben so angelegt sein, dass Sachverhalte und Methoden 
wiederholt aufgegriffen werden. Maßstab für ein spiralförmig angelegtes 
Lernen ist die Entwicklung der Lernenden im Hinblick auf die in Kapitel 4 
formulierten Kompetenzen. Die Richtung der Entwicklung wird gekenn-
zeichnet durch die Zunahme der Selbstständigkeit, die Steigerung der 
Aufnahmefähigkeit für komplexere Lerninhalte, ein wachsendes Abstrakti-
onsvermögen, die Ausdehnung der - z.B. sozialen - Perspektiven sowie 
durch vielschichtigere Beurteilungen politischer, gesellschaftlicher und 
wirtschaftlicher Sachverhalte. 
 
Vor diesem Hintergrund sollte ein Fortschreiten des Lernens im Fach Poli-
tik/Wirtschaft z.B. von der Interaktion mit einzelnen Personen über das 
Handeln in Rollen, Gruppen bzw. Organisationen und die Partizipation in 
gesellschaftlichen Teilsystemen bis hin zu einer möglichst selbstständigen 
und reflexiven Urteils- und Handlungskompetenz führen. 
 
Lerninhalte des Faches Politik/Wirtschaft können von unmittelbaren sozia-
len Beziehungen ausgehen, darauf aufbauend Regeln des Zusammenle-
bens ansprechen und über die Erarbeitung von umfassenden Ordnungen 
und Strukturen zur Erörterung von Prinzipien und ihrer Gestaltung voran-
schreiten. Die Methoden des Faches Politik/Wirtschaft werden vielfach bei 
Formen der Selbst- und Fremdwahrnehmung ansetzen, das Üben von Ar-
beitsformen und Arbeitstechniken anschließen und über die Vermittlung 
von sozial- und wirtschaftswissenschaftlichen Erkenntnisweisen z.B. zur 
kritischen Reflexion komplexer Methoden hinführen. 
 
Zwischen diesen unterschiedlichen, an dieser Stelle nur exemplarisch an-
gerissenen Vertiefungsgraden ist ein Interdependenzzusammenhang an-
zunehmen, ein grundsätzlich linearer Aufbau ist daraus jedoch nicht abzu-
leiten. Aus diesem Grunde sollen den Lernenden bei der Gestaltung der 
Lernprozesse - je nach Entwicklungsgrad - immer wieder unterschiedliche 
Zugänge eröffnet werden, die z.B. ein Anknüpfen an Bekanntes und be-
reits Erarbeitetes unter neuen, aktuellen Fragestellungen beinhalten kann, 
um auf diesem Wege eine systematische Integration und Erweiterung der 
Lern- und Kompetenzentwicklung zu erreichen. 
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4  Stufen zur Erreichung der Anforderungen am Ende 

der Sekundarstufe I 

Um die zuvor ausgewiesenen Anforderungen am Ende der Sekundarstufe 
I sowie damit die erforderliche Anschlussfähigkeit für den Unterricht in der 
gymnasialen Oberstufe erreichen zu können, ist ein fortschreitender Auf-
bau von Kompetenzen erforderlich. Mit Blick auf die angestrebte politi-
sche, gesellschaftliche und ökonomische Handlungsfähigkeit sind zugleich 
auch systematisch Sach-, Methoden-, Urteils- und Handlungskompe-
tenzen in Bezug auf konkrete Inhaltsfelder sowie Schwerpunkte zu ent-
wickeln, damit Schülerinnen und Schüler am Ende der Sekundarstufe I 
über ein umfassendes fachbezogenes Orientierungswissen verfügen. Da-
bei erfolgt eine Anlehnung an die Inhalts- und Problemfelder sowie die 
zentralen Inhalts- und Problemaspekte der RVPB und RVÖB. 
 
Unter Berücksichtigung dieses Anspruchs wurden aus der Fülle möglicher 
politischer, gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Inhalte solche Schwer-
punkte als obligatorisch ausgewiesen, von denen erwartet werden kann, 
dass sie für einschlägige Fragestellungen in gegenwärtigen und zukünfti-
gen Urteils-, Entscheidungs- und Handlungssituationen auf mittlere oder 
längere Sicht bedeutsam bleiben werden. Dass für die Formulierung von 
Unterrichtsthemen in diesem Kontext geeignete problemorientierte Er-
schließungsfragen mit einer angemessenen Schülerorientierung ausge-
wählt werden, obliegt dabei der Lehrkraft.  
 
Vor diesem Hintergrund wird nachfolgend für die (mindestens) drei Unter-
richtsjahre des Faches Politik/Wirtschaft in der Sekundarstufe I die jeweili-
ge Obligatorik ausgewiesen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Rei-
henfolge der inhaltlichen Zugriffe innerhalb der Abschnitte eine plausible 
Setzung darstellt, die nach Entscheidung der Fachkonferenz veränderbar 
ist. An welchen Inhalten welche Kompetenzen entwickelt werden, liegt in 
der Entscheidung der Fachkonferenz und der Lehrkraft. Mit Blick auf die 
angestrebte Kompetenzentwicklung bis zum Ende der Sekundarstufe I ist 
sicherzustellen, dass die Schülerinnen und Schüler am Ende der aufge-
führten Abschnitte in der Regel über die jeweils ausgewiesenen Kompe-
tenzen verfügen. 
 
 
4.1  Kompetenzerwartungen und zentrale Inhalte in den Jahr-

gangsstufen 5/6 

Am Ende der Doppeljahrgangsstufe 5/6 sollen die Schülerinnen und Schü-
ler über die nachfolgenden Kompetenzen verfügen: 
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3. Inhaltsfeld: Ökologische Herausforderungen für Politik und Wirtschaft 
� Schwerpunkte:  

- Nachhaltigkeit gesellschaftlichen Handelns sowie ökologische Her-
ausforderungen im privaten und wirtschaftlichen Handeln, wie z.B. 
Umgang mit Müll, Wasser u.a. 

 
 

4. Inhaltsfeld: Chancen und Probleme der Industrialisierung und Globali-
sierung 

� Schwerpunkte:  
- Lebensbedingungen von Menschen in Industrie- und Entwicklungs-

ländern, z.B. Kinder in Deutschland, Afrika und Südamerika 
 
 
5. Inhaltsfeld: Identität und Lebensgestaltung im Wandel der modernen 

Gesellschaft 
� Schwerpunkte:  

- Lebensformen und -situationen von verschiedenen Sozialgruppen 
wie Kinder, Frauen, Männer, Senioren und Familien  

- Umgang mit Konflikten im Alltag 
 
 
6. Inhaltsfeld: Die Rolle der Medien in Politik und Gesellschaft  
� Schwerpunkte:  

- Medien als Informations- und Kommunikationsmittel 
 

 

4.2  Kompetenzerwartungen und zentrale Inhalte in den Jahr-
gangsstufen 7 bis 9 

Am Ende der Sekundarstufe I sollen die Schülerinnen und Schüler über 
die nachfolgenden Kompetenzen verfügen: 
 
Sachkompetenz  
 
Die Schülerinnen und Schüler verfügen über ein Verständnis von der De-
mokratie als Lebens-, Gesellschafts- und Herrschafts- bzw. Staatsform 
sowie über die ökonomischen und sozialen Strukturen der Bundesrepublik 
Deutschland. Sie verfügen ebenfalls über grundlegendes Deutungs- und 
Ordnungswissen im Bereich der internationalen Politik sowie der globalen 
politischen, wirtschaftlichen und sozialen Systeme. 
 
Die Schülerinnen und Schüler  
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10. Inhaltsfeld: Ökologische Herausforderungen für Politik und Wirtschaft 
� Schwerpunkte:  

- quantitatives versus qualitatives Wachstum, das Prinzip des nach-
haltigen Wirtschaftens 

- Innovationspotenziale ökologisch orientierter Produktion 
 
 

11. Inhaltsfeld: Einkommen und soziale Sicherung zwischen Leistungs-
prinzip und sozialer Gerechtigkeit 

� Schwerpunkte:  
- Strukturen und nationale sowie internationale Zukunftsprobleme des 

Sozialstaats und der Sozialpolitik 
- die Verteilung von Chancen und Ressourcen in der Gesellschaft 
- Einkommen und soziale Sicherung zwischen Leistungsprinzip und 

sozialer Gerechtigkeit 
 
 
12. Inhaltsfeld: Identität und Lebensgestaltung im Wandel der modernen 

Gesellschaft 
� Schwerpunkte:  

- personale Identität und persönliche Lebensgestaltung im Span-
nungsfeld von Selbstverwirklichung und sozialen Erwartungen 

- Werte und Wertewandel in der Gesellschaft 
- Ursachen und Folgen von Migration sowie Möglichkeiten und 

Schwierigkeiten des Zusammenlebens von Menschen aus unter-
schiedlichen Kulturen 

 
 
13. Inhaltsfeld: Die Rolle der Medien in Politik und Gesellschaft 
� Schwerpunkte:  

- Bedeutung von Formen und Möglichkeiten der Kommunikation so-
wie Information in Politik und Gesellschaft  

- politische und soziale Auswirkungen neuer Medien 
- globale Vernetzung und die Rolle der Medien 
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14. Inhaltsfeld: Internationale Politik im Zeitalter der Globalisierung 
� Schwerpunkte:  

- Europa: Entwicklungen, Erwartungen und aktuelle Probleme  
- ökonomische, politische und kulturelle Folgen von Globalisierungs-

prozessen anhand ausgewählter Beispiele 
- aktuelle Probleme und Perspektiven der Friedens- und Sicherheits-

politik 
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5  Leistungsbewertung 

Die rechtlich verbindlichen Grundsätze der Leistungsbewertung sind im 
Schulgesetz (§ 48 SchulG) sowie in der Ausbildungs- und Prüfungsord-
nung für die Sekundarstufe I (§ 6 APO - SI) dargestellt. Da im Pflichtunter-
richt der Fächer des Lernbereichs Gesellschaftslehre in der Sekundarstufe 
I keine Klassenarbeiten und Lernstandserhebungen vorgesehen sind, er-
folgt die Leistungsbewertung ausschließlich im Beurteilungsbereich "Sons-
tige Leistungen im Unterricht". Dabei bezieht sich die Leistungsbewertung 
insgesamt auf die im Zusammenhang mit dem Unterricht erworbenen 
Kompetenzen.  
 
Erfolgreiches Lernen ist kumulativ. Entsprechend sind die Kompetenzer-
wartungen im Lehrplan jeweils in ansteigender Progression und Komplexi-
tät formuliert. Dies bedingt, dass Unterricht und Lernerfolgsüberprüfungen 
darauf ausgerichtet sein müssen, Schülerinnen und Schülern Gelegenheit 
zu geben, grundlegende Kompetenzen, die sie in den vorangegangenen 
Jahren erworben haben, wiederholt und in wechselnden Kontexten anzu-
wenden. Für Lehrerinnen und Lehrer sind die Ergebnisse der Lernerfolgs-
überprüfungen Anlass, die Zielsetzungen und die Methoden ihres Unter-
richts zu überprüfen und ggf. zu modifizieren. Für die Schülerinnen und 
Schüler sollen die Rückmeldungen zu den erreichten Lernständen eine 
Hilfe für das weitere Lernen darstellen.  
 
Lernerfolgsüberprüfungen sind daher so anzulegen, dass sie den in den 
Fachkonferenzen beschlossenen Grundsätzen der Leistungsbewertung 
entsprechen, dass die Kriterien für die Notengebung den Schülerinnen 
und Schülern transparent sind und die jeweilige Überprüfungsform den 
Lernenden auch Erkenntnisse über die individuelle Lernentwicklung er-
möglicht. Die Beurteilung von Leistungen soll demnach mit der Diagnose 
des erreichten Lernstandes und individuellen Hinweisen für das Weiterler-
nen verbunden werden. Wichtig für den weiteren Lernfortschritt ist es, be-
reits erreichte Kompetenzen herauszustellen und die Lernenden - ihrem 
jeweiligen individuellen Lernstand entsprechend - zum Weiterlernen zu 
ermutigen. Dazu gehören auch Hinweise zu erfolgversprechenden indivi-
duellen Lernstrategien. Den Eltern sollten im Rahmen der Lern- und För-
derempfehlungen Wege aufgezeigt werden, wie sie das Lernen ihrer Kin-
der unterstützen können.  
 
Im Sinne der Orientierung an den formulierten Anforderungen sind grund-
sätzlich alle in Kapitel 3 des Lehrplans ausgewiesenen Kompetenzberei-
che („Sachkompetenz“, „Methodenkompetenz“, „Urteilskompetenz“ und 
„Handlungskompetenz“) bei der Leistungsbewertung angemessen zu be-
rücksichtigen. Aufgabenstellungen mündlicher und schriftlicher Art sollen 
in diesem Zusammenhang darauf ausgerichtet sein, die Erreichung der in 
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